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Erläuterungen 

Bohrung der MEG in Kirkel - Auswirkung auf das St. Ingberter Trink- und 

Grundwasser 

Die Mitteldeutsche Getränke GmbH hat im Kirkeler Taubental einen 

Erkundungsbrunnen für eine weitere gewerbliche Wassergewinnung mit 

Genehmigung des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz niederbringen 

lassen. Innerhalb der Kirkeler Bevölkerung und in der Lokalpolitik gibt es Bedenken 

gegen diese Erweiterung der Trinkwassergewinnung. 

 

Bedenken gibt es auch in St. Ingbert darüber da befürchtet wird, dass das 

Trinkwasservorkommen in St. Ingbert durch dieses Vorhaben nachteilig beeinflusst 

werden kann. 

 

Aus diesem Grunde wurde das zuständige Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 

zu der Sitzung des Stadtentwicklungs-, Biosphären-, Umwelt- und 

Demographieausschusses eingeladen, um die St. Ingberter Bevölkerung über die 

Auswirkungen dieser Erkundungsbohrung auf die St. Ingberter Trinkwasserförderung 

aufzuklären. 

 

 

 

 

Anlagen: 

1) SZ-Pressebericht vom 31.10./01.11.2020 

2) Resolution – Schreiben der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 23.11.2020 
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Fraktion Bündnis'90/Die Grünen Rathaus Am Markt 12 66386 St. Ingbert

Mittelstadt St. Ingbert
Herrn Oberbürgermeister Prof. Dr. Meyer
Rathaus
Am Markt 12
66386 St. Ingbert

Fraktion Bündnis'90/Die Grünen
im Stadtrat der Stadt Sankt Ingbert

Rainer Keller
-Fraktionsvorsitzender-

Rathaus
Am Markt 12
66386 St. Ingbert

Datum 23.11.2020

sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen bitte ich den nachstehenden Resolutionsantrag
zum Thema „Grundwasser schützen - Trinkwasserversorgung sicherstellen" zum Gegenstand der
Stadtratssitzung am 7.12.2020 zu machen (Tischvorlage für den Stadtentwicklungs-, Biosphären-,
Umwelt- und Demographieausschuss am 24.11.2020 - zu TOP1).

Die geplanten Bohrungen im Taubental und eine Ausweitung der Fördermenge hätten unmittelbare
Auswirkungen auch auf die Trinkwasserversorgung St. Ingberts.

Der Stadtrat möge folgende Resolution beschließen:

Resolution Grundwasser schützen - Trinkwasserverswgung sicherstellen

B eschlussvorschlae

Der Stadtrat St. Ingbert fordert vom saarländischen Umweltministerium umfassende Transparenz über
die bekannt gewordenen Pläne zum Ausbau der Mineralwassergewinnung in Kirkel, da dort die
Trinkwasserversorgung sehr vieler Städte und Gemeinden des östlichen Saarlandes, speziell des
Saarpfalzkreises sicherstellt wird. Auf Grund der Sandsteinstruktur des Untergrunds gibt es keine kla-
re räumliche Abgrenzung und auch St. Ingbert wäre als an dem betroffenen Grundwasserkörper hän-
gende Gemeinde direkt betroffen.

Der St. Ingberter Stadtrat appelliert nachdrücklich an das Umweltministerium, einer weiteren Kom-
merzialisierung des saarländischen Grundwassers vor dem Hintergmnd der Klimakrise und der 2U-
nehmenden Trockenheit keinen Vorschub zu leisten. Die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und
der Grundwasserschutz müssen oberste Priorität haben.

Begründung

Die Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co KG, eine Tochter der Schwarz-Gruppe zu der
die Einzelhandelskonzerne Lidl und Kaufland gehören, plant die Erschließung von weiteren Grund-
wasserreserven für die Mineralwassermarke „Saskia" von Lidl. Das Mineralwasser wird in Einweg-
plastikflaschen abgefüllt und deutschlandweit vertrieben.

l
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Die Pläne sind offenbar bereits ohne Kenntnis der Öffentlichkeit weit fortgeschritten. Wie im Ortsrat
Kirkel-Neuhäusel bekannt wurde, kam es bereits im Frühjahr im Taubental zu Probebohrungen. Das
Taubental ist Kernzone des Biosphärenreservats Bliesgau. Weder Umweltminister Jost noch Wirt-
schaftsministerin Rehlinger sahen es bislang als notwendig an, die Öffentlichkeit umfassend darüber
zu informieren.

Das Gebiet rund um Kirkel sichert die Trinkwasserversorgung von weiten Teilen des Saariandes: Von
Kirkel, St. Ingbert, Blieskastel, Sulzbach, Homburg, Neunkirchen bis nach Saarbrücken und St. Wen-
del. Das fossile Grundwasser aus einer Tiefe von 250 Metern ist uralt und rein. Wird mehr Grundwas-
ser abgepumpt, kann dies unmittelbare Auswirkungen auf die Wasserversorgung haben. Hinzu kom-
men Folgen für die Umwelt, sollte der Grundwasserspiegel sinken.

Als sehr bedenklich schätzen wir ein, dass bisher im Saarland keinerlei Daten bekannt sind zur
Grundwasserneubildung. Zur nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Grundwasserressourcen
wären die Ermittlung der Grundwassemeubildungsraten für die Abschätzung erschließbarer Grund-
wassermengen jedoch von zentraler Bedeutung. Bereits heute schon fallen im betroffenen Gebiet
Quellen wie die Silbersandquelle trocken, so dass sich der St. Ingberter Stadtrat eindeutig gegen die
Ausweitung der Fördermenge im Taubental ausspricht.

Welche Konsequenzen die zunehmende Ökonomisierung von Grundwasser hat, wird andernorts in der
Großregion bereits sehr deutlich. In der lothringischen Kleinstadt Vittel ist der Grundwasserspiegel
durch die Mineralwasserförderung des Nestle-Konzerns drastisch gesunken. Ein massiver Wasser-
mangel, der dazu führen könnte, dass Trinkwasser künftig mit einer Pipeline in diese eigentlich was-
serreiche Stadt transportiert werden muss.

Vor dem Hintergrund der Klimakrise und der zunehmenden Trockenheit darf die Landesregierung
nicht leichtfertig ein lukratives Geschäftsmodell eines Großkonzerns zu Lasten der Bevölkerung und
der Umwelt im Saarland zulassen. Jede Gefährdung der Trinkwasserversorgung für St. Ingbert muss
ausgeschlossen werden.

Mit iyevndlichen Grüßen

/^^<'^*^
fner Kell

-Fraktionsvörsitzender-
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• Landesamt für Umwelt- und 

Arbeitsschutz

Grundwasserentnahme im GWK 06 „Mittlerer 
Bundsandstein des Ostsaarlandes“ 
- Vorhaben der KEG GmbH

Dr. Michael Penth 

Leiter des Geschäftsbereichs 2 „Wasser“ 

im Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz

Gemeinderatssitzung der Gemeinde Kirkel, 12.11.2020
6 von 15 in Zusammenstellung



Seite 2

Wasserstatistik Saarland

1. Grundwasserneubildungsrate: ca. 400 Mio m³/a

2. Nutzbares Grundwasserdargebot: ca. 130 Mio m³/a

3. Wasserbrauch:

• ca. 70 Mio m³ pro Jahr

• davon ca. 14 Mio m³/a für industrielle Nutzung
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Bewertung nach WRRL:

qualitativer  Zustand: gut

Quantitativer Zustand: gut
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GWE Mutterbachtal:

Nutzbares  Dargebot: 3,311 Mio m³/a

Entnahmen:: 3,128  Mio m³/a

GWE Kirkel:

Nutzbares  Dargebot: 

0,656 Mio m³/a

Entnahmen:

0,380  Mio m³/a

GWE Bliestal Nord:

Nutzbares  Dargebot: 6,408  

Mio m³/a

Entnahmen: 

3,908  Mio m³/a

GWE Beeden-West:

Nutzbares  Dargebot: 2,310  

Mio m³/a

Entnahmen: 

1,830  Mio m³/a
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GWE
Nutzbares GW-
Dargebot [Mio

m³/a]

GW-Entnahme 
[Mio m³/a]

SO12 IGB-West 1,8 0,185

SO11 IGB-Ost 3,61 1,997

SO13 
Oberwürzbach

0,79 0,006

SO14 Hassel 0,525 -

SO10 
Spiesermühltal

3,537 1,722

SO09 
Niederwürzbach

3,98 3,867

Summe 14,242 7,777
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Zulassungsverfahren

1. Erlaubnis zur Einrichtung einer Bohrung und Durchführung von 

Pumpversuchen gemäß § 10 Wasserhaushaltsgesetz

• Erlaubnisbehörde: Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

• Antrag der Kirkeler Erfrischungsgetränke GmbH vom 01.04.2019 

• Allgemeine Vorprüfung gem. § 7 UVPG (Anlage 1 Nr. 13.4) 

Veröffentlichung  Ergebnis der Vorprüfung  im Amtsblatt des Saarlandes 

22.08.2019 sowie UVP-Portal und Homepage des MUV

• Bescheid MUV Versuchsbohrung + Pumpversuche 19.11.2019

• Übermittlung der Ergebnisse der Versuchsbohrung durch HPC 29.09.2020
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Zulassungstatbestände
bei Fortführung des Vorhabens

2. Erlaubnis für eine Brunnenbohrung zum Entnehmen, 

Zutagefördern, Zutageleiten von xx m³/a Grundwasser gemäß §

10 WHG
• Allgemeine Vorprüfung gem. § 7 UVPG  (Anlage 1 Nr. 13.4) 

• Erlaubnisbehörde: Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

• Antrag liegt bislang  nicht vor

3. Genehmigung für die Trinkwasserleitung von der Bohrung zum 

Firmengrundstück gemäß  § 65 UVPG
• Standortbezogene Vorprüfung gemäß § 7 UVPG (Anlage 1 Nr. 19.8)

• Genehmigungsbehörde: Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

• Antrag liegt bislang nicht vor
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Prüfung in den Zulassungsverfahren:

• Prüfung der Zulässigkeit erfolgt im Zulassungsverfahren

• Berücksichtigung aller Erkenntnisse (z.B. Pumpversuche, 

Grundwassermodell)

• Wesentliche Prüfaspekte
 nutzbares Grundwasserdargebot

 Auswirkungen auf benachbarte Brunnen, insbesondere öffentliche 

Trinkwasserversorgung

 Naturschutz

• Entscheidung über Erlaubnis unter Berücksichtigung des 

Besorgnisgrundsatzes
 ggf. Auflagen, Befristung
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Fazit:

• Grundwasser zur Trinkwassergewinnung im Saarland  

ausreichend  vorhanden

• Öffentliche Trinkwasserversorgung hat Vorrang im dt. 

Wasserrecht

• Zulassungsverfahren unter Beteiligung der Kommunen 

und der Öffentlichkeit
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